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8 Vorhandene Flurstücksnummer

Flur 26 Vorhandene Flurnummer

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkm

Anzupflanzende Einzelbäume, genauer Standort nach Detailpla

Öffentliche Parkfläche - Stellplatzanordnung nach Detailplanung

Wasserfläche gem. § 31 WHG

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT gem.§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

I Zahl der Vollgeschosse - als  Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl

F H max = Maximale Firsthöhe bezogen auf fertige Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr.2

ED Nur Einzel - und  Doppelhäuser zulässig

E Nur Einzelhäuser zulässig

o Offene Bauweise

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung :

- Fußweg / Radweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Ver- und Entsorgung / Rückhaltung von Niederschlagswasser

Elektrizität

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

Parkanlage

Spielplatz

Fläche für die Wasserwirtschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

siehe textliche Festsetzung Nr. 6

F + R

M1 M3

D

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO (Betrie
gewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, 
stellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen
Die Firsthöhe der Gebäude darf die Höhe von 9,50 m  nicht überschreiten. Bez
ge der fertigen Erschließungsstraße, gemessen in der Straßenachse im geome
an die Straßenverkehrsfläche angrenzenden Grundstücksgrenze. 
Bei Eckgrundstücken (auch Eckgrundstücke am Ende von Stichstraßen) gilt di
che als Bezugshöhe, zu der die Gebäude traufständig stehen.

3. FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND STELLPLÄTZE 
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

Garagen, Carports sind grundsätzlich nur innerhalb der festgesetzten überbau
oder im seitlichen Grenzabstand gem. BauO NRW zulässig. Eine Überschreitu
rückwärtigen Baugrenze bzw. deren Verlängerung mit der Garage / dem Carpo
von 3.0 m zulässig. 
Stellplätze sind darüberhinaus auch entlang der Nachbargrenze zwischen der 
der Straßenbegrenzungslinie (Vorgartenbereich) zulässig.

4. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN
MINDESTMASSE FÜR DIE GRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE
(gem. § 9 (1) Nr. 6 i. V. m § 9 (1) Nr. 3 BauGB)

Je Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaushälfte)  sind maximal 2 Wohne
sem Fall muß die Grundstücksgröße jedoch mind. 400 qm betragen.

5. FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT 
(gem. § 9 (1 ) Nr. 16 BauGB)

Entlang der ´Uferstreifen´ der bestehenden Gewässer i.S.d. WHG sind beidsei
5,0 m, gemessen von Oberkante Böschung, bauliche Anlagen jeglicher Art, au
pflichtige Anlagen unzulässig.

6. MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR P
ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(gem. §  9 (1) Nr. 20  BauGB)

Für die mit  M1 – M3 bezeichneten Flächen werden folgende Maßnahmen fest

M1 Auf der Grünfläche ist pro 100 qm Grundstücksfläche 1 Obstbaum einer
zu pflanzen und der Unterwuchs durch eine extensive Wieseneinsaat he

M2 Die Flächen sind als extensive Grünflächen zu entwickeln. Es wird empf
mal jährlich nicht vor dem 15. Juni und nach dem 1. September unter Ab
mähen.

M3 Die Fläche ist als extensives Grünland zu entwickeln. Es wird empfohlen
se zweimal jährlich unter Abfuhr des Mahdgutes zu mähen. Bei alternativ
defläche sollte die Anzahl der Weidetiere auf 2 Großvieheinheiten / ha b
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Teilbereich II

Teilbereich I

1. Änderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISEGELTUNGSBEREICH UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
1. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW) in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung des Wassserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002, in der zuletzt geänderten
Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), in der zuletzt geänderten Fassung.

Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350), in der zuletzt 
geänderten Fassung.

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Albersloh - Zegen Esch / Langen Esch" in 
seinem Teilplan I

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 05.04.2005 beschlossen, den Bebauungsplan 
Nr. 10 "Albersloh - Zegen Esch / Langen Esch" in seinem Teilplan I gemäß § 13 BauGB vereinfacht zu 
ändern.

Der Entwurf zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Albersloh - Zegen Esch / Langen 
Esch" in seinem Teilplan I hat mit seiner Begründung gemäß § 13 Nr. 2 BauGB in Anwendung des § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 09.05.2005 bis einschließlich 10.06.2005 öffentlich ausgelegen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 
"Albersloh - Zegen Esch / Langen Esch" in seinem Teilplan I als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen 
und der Begründung zugestimmt.

Der Satzungsbeschluss ist am 22.07.2005 in den Aushängen der Stadt Sendenhhorst mit Hinweis auf Zeit 
und Ort der Bereithaltung des Bebauungsplanes mit seiner Begründung zu jedermanns Einsicht ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung hat die Bebauungsplanänderung Rechtskraft erlangt.

Sendenhorst, den 26.07.2005

Der Bürgermeister

(Streffing)

Änderung der Festsetzung "nur Einzelhäuser zulässig" in 
"nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig" 
– zulässig nur eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte 

Erweiterung der überbaubaren Fläche um ca. 1 m nach Norden

Erweiterung der überbaubaren Fläche um ca. 3 m bis zur östlichen Grundstücksgrenze

Aufhebung der Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg"

Änderung der Hauptfirstrichtung gem. § 86 BauO NRW

1

4

2

3

Geltungsbereich der 1. Änderung

5

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE
ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB 

Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung)

38 - 42 ° Dachneigung

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 4 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

WA Allgemeines Wohngebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1

I Zahl der Vollgeschosse - als  Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl

F H max = Maximale Firsthöhe bezogen auf fertige Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr.2

ED Nur Einzel - und  Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung :

- Fußweg / RadwegF + R

siehe Bebauungsplan "Albersloh – Zegen Esch / Langen Esch"


